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Grundgedanke:

Die  Jugendarbei t  der  Vereine  im  Squashverband  Niedersachsen  sol l  s ich  zukünf t ig 
wieder  „Auszahlen“.  Zie l  is t  es,  den  Spie lbetr ieb  sowie  die  Jugendarbei t  in 
Niedersachsen  wieder  at t rakt iver  zu  gestal ten  und  auszubauen,  damit  auch 
weiterhin für den Nachwuchs im Squashsport  gesorgt  wird.

§1 – Budget Jugendförderung

Das  jähr l iche  Budget  wird  sei tens  des  Vorstandes  bei  Erste l lung  der  jähr l ichen 
Etatp lanung berücksicht igt .

§2 – Tei lnahme

Alle  angehörigen  Squashvereine  des  Landesverbandes  Niedersachsen  können  sich 
jederzei t  im  Laufe  eines  Kalenderjahres  für  das  Jugendförderungsprogramm  unter 
Nennung des Jugendwartes sowie der aktuel len Anzahl  der Jugendl ichen anmelden.

§3 – Anmeldung

Die  Anmeldung  erfo lgt  unter  Anerkennung  dieser  Ordnung  zur  Jugendförderung  im 
Squashverband Niedersachsen e.V.  an die Geschäf tsste l le – s iehe Anlage I .

§3 – Ermittelung des Förderbetrages

Jeder  Verein,  der  am  Jugendförderprogramm  des  Squashverbandes  Niedersachsen 
e.V.  te i ln immt  und  angemeldet  ist ,  erhäl t  für  d ie  Tei lnahme  am  Jugendspie lbetr ieb 
Bonuspunkte  gemäß  §4.  Am  Jahresende  werden  al le  Bonuspunkte  der 
te i lnehmenden  Vereine  addiert  und  prozentual  ins  Verhäl tn is  gesetzt .  Der 
prozentuale  Antei l  e ines  Vereins  an  den  Gesamtpunkten,  entspr icht  dann  dem 
auszuzahlenden Förderbei t rag – s iehe Beispie l  Anlage I I .
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§4 – Bonuspunkte

Die  Vergabe  der  Bonuspunkte  an  die  te i lnehmenden Vereine  erfolgt  nach  fo lgenden 
Kri ter ien:  

4.1 Tei lnahme an Jugendturnier: 1 Punkt  pro Jugendl icher
4.2 Meldung einer Jugendmannschaf t: 5 Punkte pro Mannschaf t
4.3 Ausrichtung eines Jugendrangl istenturniers: 10 Punkte pro Turnier
4.4 Ausrichtung der Jugendeinzelmeisterschaf t : 15 Punkte

§5 Verwendung der Fördergelder

Die  sei tens  des  Squashverbandes  Niedersachsen  ausgezahlten  Förderbeträge  sind 
ausschl ießl ich zur Förderung der Jugendarbei t  sei tens der Vereine zu verwenden.

$6 – Vorbehalt der Auszahlung

Die  Auszahlung  der  Fördergelder  erfo lgt  vorbehalt l ich  der  Verwendung  gemäß  §5 
der  Jugendförderung  Squashverband  Niedersachsen  e.V.  Auf  Nachf rage  des 
Squashverbandes  Niedersachsen  e.V.  s ind  sei tens  der  betei l igten  Vereine 
entsprechende  Nachweise  über  d ie  Verwendung  der  Gelder  zu  erbr ingen.  Sol l te 
d ieses  nicht  innerhalb  e iner  angemessenen  Fr ist  erfo lgen,  ist  der  Squashverband 
Niedersachsen e.V.  berecht igt ,  d ie Fördergelder zurückzufordern.

Squashverband Niedersachsen e.V.
Vizepräsident  Jugend

Tim Jäger

Erste l l t  am: .28.11.2009
Letzte Änderung:  10.01.2010
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